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Sicherheitsdatenblatt 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II 

 
1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

 

1.1 Produktidentifikator 

Lehmputz Grundierung 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 

denen abgeraten wird 
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs: 
Baumaterial 

Verwendungen, von denen abgeraten wird: 
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor. 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Kreidezeit Naturfarben GmbH, Kassemühle 3, D-31195 Lamspringe 
Tel.: +49 5060 6080650, Telefax +49 5060 6080680 
info@kreidezeit.de                  www.kreidezeit.de 

 
E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: info@kreidezeit.de 

 

1.4 Notrufnummer 

Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen: 
--- 

Notrufnummer der Gesellschaft: 
Tel.: +49 5060 6080650  (nur während der Geschäftszeiten)

 
 

2. Mögliche Gefahren 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

2.1.1 Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Nicht bestimmt 

2.1.2 Einstufung gemäß der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG (einschließlich Änderungen). 
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

2.2.1 Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Nicht bestimmt 
 

mailto:info@rysse.de
http://www.rysse-lehm.de/


 

 

 

 

2.2.2 Kennzeichnung gemäß der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG (einschließlich Änderungen) 

Gefahrensymbole: Entfällt 
Gefahrenbezeichnungen: -
-- R-Sätze: 
S-Sätze: 
Zusätze: n.a. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 
1907/2006. 
Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 
1907/2006. 

 

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1 Stoff 
n.a. 

3.2 Gemisch 
--  

Registrierungsnr. (ECHA) - 
Index - 
EINECS, ELINCS - 
CAS - 
% Bereich  

Symbol - 
R-Sätze - 
Einstufungskategorien / Gefahrenbezeichnungen - 
Gefahrenklasse/Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis 

  

 
 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen! 

Einatmen 
Person aus Gefahrenbereich entfernen. 
Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren. 

Hautkontakt 
Mit viel Wasser gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt 
konsultieren. 
Ungeeignetes Reinigungsmittel: 
Lösemittel 
Verdünnungsmittel 

Augenkontakt 
Kontaktlinsen entfernen. 
Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen. 
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Verschlucken 
Mund gründlich mit Wasser spülen. 
Viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen. 

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter Abschnitt 
4.1. 
Bei Staubbildung: 
Reizung der Nasen- und Rachenschleimhäute 

Reizung der Atemwege Husten 
Reizung der Augen 
Tränen der Augen 
Mechanische Reizung möglich. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
n.g. 

 
 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
Auf Umgebungsbrand abstimmen. Wassersprühstrahl/alkoholbest. 
Schaum/CO2/Trockenlöschmittel 

Ungeeignete Löschmittel 
Keine bekannt 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Im Brandfall können sich bilden: 
Gesundheitsschädliche Gase 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. 
Je nach Brandgröße Ggf. 
Vollschutz 
Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen. 

 
 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

anzuwendende Verfahren 
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Staubbildung vermeiden. 
Augenkontakt vermeiden. 
Langanhaltenden oder intensiven Hautkontakt vermeiden.  
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6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen. 
Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden. Nicht 
in die Kanalisation gelangen lassen. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mechanisch aufnehmen und gem. Abschnitt 13 entsorgen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 

 
 
7. Handhabung und Lagerung 

 

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben. 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Staubbildung vermeiden. 
Augenkontakt vermeiden. 
Essen, Trinken, Rauchen, sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten. 
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten. 
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. Vor 
den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen. 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern. Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. Vor Feuchtigkeit 
geschützt und geschlossen lagern. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor. 

 
 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 
8.1. Zu überwachende Parameter 
Gesetzliche Grenzwerte für Staubexposition einhalten (z. B. für Gesamtstaub, alveolengängigen Staub und alveolengängiges kristallines 
Siliziumoxid).). 
Der Grenzwert berufsbedingter Exposition (OEL/Occupational Exposure Limit) für alveolengängiges kristallines Siliziumoxid sind den jeweiligen 
nationalen Grenzwerten (zeitgewichteter Durchschnitt der Messergebnisse von 8 Stunden) entsprechend einzuhalten .Informationen  zu den 
Grenzwerten anderer Länder erhalten Sie von fachkundigen Experten für Arbeitshygiene oder der zuständigen Regulierungsbehörde des 
jeweiligen Landes.  
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 
Staubentwicklung gering halten. Durch Abschottung von Verfahren, den Einsatz von Lüftungsanlagen oder andere technische Maßnahmen dafür 
sorgen, dass die Staubbelastung innerhalb der Grenzwerte liegt. Entstehen durch die Tätigkeit von Personen Staub, Dämpfe oder Nebel, muss 
durch Lüftung eine Partikelbelastung der Luft innerhalb der Grenzwerte sichergestellt werden. Organisatorische Maßnahmen anwenden, z. B. 
Personen von staubbelasteten Bereichen fernhalten. Verschmutzte Arbeitskleidung wechseln und reinigen. 
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Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 
 
Augen-/Gesichtsschutz 
In Bereichen mit Gefahr von Augenverletzungen Schutzbrille mit Seitenschutz tragen. 
 
Hautschutz 
Keine besonderen Anforderungen. Schutzmaßnahmen für Hände – s. unten. Personen, die an Dermatitis leiden oder besonders empfindliche 
Haut haben, sollten geeignete Schutzmaßnahmen treffen (z. B. Schutzkleidung tragen oder Schutzcreme verwenden). 
 
Handschutz 
Personen, die an Dermatitis leiden oder besonders empfindliche Haut haben, sollten geeignete Schutzmaßnahmen treffen (z. B. Handschuhe 
tragen oder Schutzcreme verwenden). Nach Arbeitsende Hände waschen. 
 
Atemschutz 
Bei lang andauernder Exposition gegenüber Staub ist Schutzkleidung zu tragen, die auf EU-Ebene geltenden oder  
nationalen Bestimmungen entspricht. 
 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Verwehungen durch Wind vermeiden. 
 
 
9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand: Fest 
Farbe: Je nach Spezifikation 
Geruch: Charakteristisch 
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt 
pH-Wert: Nicht bestimmt 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt 
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt 
Flammpunkt: n.a. 
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht bestimmt 
Untere Explosionsgrenze: Nicht bestimmt 
Obere Explosionsgrenze: Nicht bestimmt 
Dampfdruck: Produkt ist nicht flüchtig. 
Dampfdichte (Luft=1): Nicht bestimmt 
Dichte: Nicht bestimmt 
Schüttdichte: Nicht bestimmt 
Löslichkeit(en): Nicht bestimmt 
Wasserlöslichkeit: Unlöslich 
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt 
Selbstentzündungstemperatur: Nicht bestimmt 
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt 
Viskosität: Nicht bestimmt 
Explosive Eigenschaften: Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Oxidierende Eigenschaften: Nein  
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9.2 Sonstige Angaben 
Mischbarkeit: Nicht bestimmt 
Fettlöslichkeit / Lösungsmittel: Nicht bestimmt 
Leitfähigkeit: Nicht bestimmt 
Oberflächenspannung: Nicht bestimmt 
Lösemittelgehalt: Nicht bestimmt 
 
 
10. Stabilität und Reaktivität 

 

10.1 Reaktivität 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 

10.2 Chemische Stabilität 
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Siehe auch Abschnitt 7. Vor Feuchtigkeit schützen. 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Siehe auch Abschnitt 7. Keine bekannt 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Siehe auch Abschnitt 5.2. 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 
 

11. Toxikologische Angaben 
 

Das Produkt wurde nicht geprüft. Einstufung gemäß Berechnungsverfahren. 

Akute Toxizität                  Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfügung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfügung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Schwere Augenschädigung/-reizung                Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfügung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut              Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfügung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfügung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Schwere Augenschädigung/-reizung                Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfügung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut              Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfügung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Keimzell-Mutagenität                 Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfügung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Karzinogenität                  Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfügung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Reproduktionstoxizität                 Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfügung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition   Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfügung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
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12. Umweltbezogene Angaben 
 

Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 
Lehmfarben, Lehmstrukturfarbe, Lehmfeinputz, Lehmsteinputz, Sternenglanzputz 
 
Toxizität Nicht relevant 
Persistenz und Abbaubarkeit Nicht relevant 
Bioakkumulationspotenzial Nicht relevant 
Mobilität im Boden Vernachlässigbar 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung Nicht relevant 
Andere schädliche Wirkungen Keine spezifischen schädlichen Auswirkungen bekannt 

 
 
13. Hinweise zur Entsorgung 

 
13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung  

Für den Stoff / Gemisch / Restmengen 
Abfallschlüssel-Nr. EG: 
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes. Aufgrund 
der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere 
Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2001/118/EG, 2001/119/EG, 2001/573/EG) 
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 
Empfehlung: 
Örtlich behördliche Vorschriften beachten Zum 
Beispiel geeignete Verbrennungsanlage. 
Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern. 

Für verunreinigtes Verpackungsmaterial 
Örtlich behördliche Vorschriften beachten Recycling 

 
 

14. Angaben zum Transport 
 

UN-Nummer Nicht relevant 

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung Nicht relevant 

Transportgefahrenklassen 

ADR: Keine Klassifizierung 

IMDG: Keine Klassifizierung 

ICAO/IATA: Keine Klassifizierung 

RID: Keine Klassifizierung 

Verpackungsgruppe Nicht relevant 

Umweltgefahren Nicht relevant 

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen 

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des  
MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code Nicht relevant 
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15. Rechtsvorschriften 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch 
Einstufung und Kennzeichnung siehe Abschnitt 2. 
Beschränkungen beachten: Ja 
VOC (1999/13/EC): 0% 
Wassergefährdungsklasse (Deutschland): Nicht wassergefährdend. 
Selbsteinstufung: Ja (VwVwS) 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor. 

 
 

16. Sonstige Angaben 
 

Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand. 
Lagerklasse nach VCI: 13 
Überarbeitete Abschnitte: n.a. 
Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten. 

 
 

Haftung 
 
Die vorliegenden Informationen sind gemäß unserem Wissensstand zum Zeitpunkt der Informationszusammen-stellung richtig und zuverlässig. 
Für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, oder Vollständigkeit der hier gegebenen Informationen wird jedoch keine Verantwortung, Garantie oder 
Gewähr übernommen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sich von der Eignung und Vollständigkeit der Angaben für seine spezielle 
Anwendung zu überzeugen. 

 
 
 
 
 

Legende: 
 
n.a. = nicht anwendbar / n.v. = nicht verfügbar / n.g. = nicht geprüft / k.D.v. = keine Daten vorhanden 
WGK = Wassergefährdungsklasse gem. Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS (Deutsche Verordnung), WGK3 
= stark wassergefährdend, WGK2 = wassergefährdend, WGK1 = schwach wassergefährdend AGW = 
Arbeitsplatzgrenzwert / BGW = Biologischer Grenzwert 
VbF = Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verordnung) VOC = 
Volatile organic compounds (flüchtige organische Verbindungen) 
AOX = adsorbierbare organische Halogenverbindungen 
ATE = Acute Toxicity Estimates (Schätzwerte Akuter Toxizität - ATS) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
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